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Initiative (allgemeine Anregung) Gegenvorschlag GR (ausformuliert) Gegenvorschlag SBK (Anregung) Gegenvorschlag EDU (Anregung) 

Allgemeiner Rechtsanspruch auf 

einen Betreuungsplatz 

Eingeschränkter Rechtsanspruch 

auf einen Betreuungsplatz 

Eingeschränkter Rechtsanspruch auf ei-

nen Betreuungsgutschein zur familienex-

ternen Kinderbetreuung (Systemwechsel) 

Allgemeiner Anspruch auf einen 

Betreuungsgutschein 

Eltern oder Erziehungsberechtigte mit 

Wohnsitz in der Stadt Bern haben für 

ihre Kinder bis zum Eintritt in den 

Kindergarten oder in die Baisstufe 

einen Rechtsanspruch auf einen 

Platz in einer Kindertagesstätte (Ki-

ta). 

Dieser Anspruch 

 beginnt spätestens sechs Monate 

nach der Anmeldung des Kindes 

oder des werdenden Kindes; 

 entspricht dem Umfang der zeitl i-

chen Betreuung (Teilzeit oder 

Vollzeit), die in der Anmeldung 

angegeben worden ist; 

 bezieht sich grundsätzlich auf 

einen Platz in einer Kita in jenem 

Stadtteil, für den die Anmeldung 

erfolgt ist; 

 ist spätestens drei Jahre nach 

Tagesstättenreglement (Ände-

rung): 

Art. 1  Gegenstand 

1bis
 Es legt die Voraussetzungen für 

den Anspruch auf Tageseltern-

betreuung fest. 

Art. 2bis  Anspruch auf Tages-

betreuung 

1
 Berufstätige Eltern und Eltern in 

Ausbildung haben einen Anspruch 

auf eine Tagesbetreuungsmöglich-

keit für Vorschulkinder ab dem Alter 

von 3 Monaten zu finanziell tragba-

ren Bedingungen. 
2
 Dieser Anspruch gilt auch für El-

tern von Kindern mit einer sozialen 

Indikation. Über das Vorliegen einer 

sozialen Indikation entscheidet die 

zuständige Fach- oder Beratungs-

stelle. 

Erwerbstätige Eltern oder erwerbstätige 

Erziehungsberechtigte mit Wohnsitz in der 

Stadt Bern haben für ihre Kinder bis zum 

Eintritt in den Kindergarten oder in die 

Basisstufe einen Anspruch auf einen 

Betreuungsgutschein für die familienex-

terne Kinderbetreuung. 

Dieser Anspruch auf einen Gutschein 

– beginnt für Vorschulkinder ab dem 

Alter von 3 Monaten; 

– gilt ebenfalls für Eltern in anerkannter 

Ausbildung; für alleinerziehende Eltern; 

für Arbeitslose, wenn dies die Arbeits-

losenversicherung zur Erhaltung der 

Vermittlungsfähigkeit verlangt; bei Vor-

liegen einer durch eine Fachstelle 

nachgewiesenen physischen oder psy-

chischen Belastung, die die Betreuung 

der Kinder nicht oder nur teilweise er-

möglicht und für Kinder, welche auf-

Eltern oder Erziehungsberechtigte 

mit Wohnsitz in der Stadt Bern 

haben für ihre Kinder bis zum Ein-

tritt in den Kindergarten oder in die 

Basisstufe einen Anspruch auf 

einen Betreuungsgutschein für 

familieninterne oder familienexter-

ne Kinderbetreuung. 

Der Anspruch auf einen Gutschein 

 beginnt sechs Monate nach der 

Anmeldung des Kindes oder 

des werdenden Kindes, frühes-

tens jedoch im Alter von 3 Mo-

naten; 

 richtet sich nach den finanziel-

len Möglichkeiten der Stadt 

Bern und ist kein Rechtsan-

spruch. 

Bei familieninterner Betreuung 

kann der Gutschein gegen Bargeld 



 

Initiative (allgemeine Anregung) Gegenvorschlag GR (ausformuliert) Gegenvorschlag SBK (Anregung) Gegenvorschlag EDU (Anregung) 

Annahme dieser Volksinitiative 

rechtlich durchsetzbar. 

Die Stadt Bern schafft die nötigen 

rechtlichen und tatsächlichen Vor-

aussetzungen für die Umsetzung 

dieser Volksinitiative. 

3
 Der Anspruch entsteht sechs Mo-

nate nach Geltendmachung. 
4
 Er bezieht sich auf einen Platz in 

einer Kindertagesstätte oder bei 

Tageseltern. 

Art. 3  Grundsatz Tagesstätten der 

Stadt Bern 

Art. 16  Inkrafttreten 

2
 Art. 1 Abs. 1bis und Art. 2bis tre-

ten am 1. Januar 2013 in Kraft. 

 

grund einer vormundschaftlichen 

Massnahme oder auf Empfehlung einer 

zuständigen Fachstelle platziert wer-

den; 

– entspricht im Umfang dem gemeinsa-

men Beschäftigungsgrad bzw. dem 

Umfang der Ausbildungstätigkeit der 

Eltern, der 100% übersteigt. Die Höhe 

des Betreuungsgutscheins richtet sich 

nach dem Einkommen; 

– ist einlösbar bei sämtlichen bewilligten 

Kindertagesstätten und anerkannten 

Tageselternverbänden, welche die 

Richtlinien gemäss der Verordnung 

über die Angebote der sozialen Integ-

ration (ASIV) einhalten und Gutscheine 

einlösen möchten; 

– tritt spätestens per 1.1.2013 in Kraft. 

Die Stadt Bern schafft die notwendigen 

rechtlichen Voraussetzungen zur Umset-

zung dieses Beschlusses auf den genann-

ten Zeitpunkt. 

 

gewechselt werden. Bei familienex-

terner Betreuung kann der Gut-

schein bei einer anerkannten Kin-

dertagesstätte oder bei anderen 

anerkannten Angeboten (z.B. Ta-

gesmutter) eingelöst werden. Die 

Höhe des Gutscheins richtet sich 

nach dem Einkommen. 

 

Die Stadt Bern schafft die notwen-

digen rechtlichen Voraussetzungen 

zur Umsetzung dieses Beschlus-

ses. 

 

 

Bern, 26. August 2010 

 


